
SFR-Übertragung aus Verträgen Dritter bei Betriebsübernahme         (gemäß der TB)

Betrifft Kraftfahrtversicherung
Anrechnung der Schadenfreiheit aus Verträgen Dritter bei Betriebsübernahme

Es wird beantragt, den Schadenfreiheitsrabatt aus den Verträgen des bisher SFR-Berechtigten (Dritten) auf
den neuen Versicherungsnehmer zu übertragen.

Der Betrieb ist am ___________________ auf Firma übertragen.

                                                                             _____________________________________________
                                                                            neuer Betriebsinhaber

                   (Stempel und Unterschrift)

Erklärung des Versicherungsnehmers:

Es wird bestätigt, daß die Fahrzeuge in der gleicher Weise genutzt und regelmäßig im gleichen örtlichen
Bereich eingesetzt werden wie bisher und daß die Wagnisse durch die Übernahme des Betriebes nicht
verändert werden.

______________________ _____________________________________________
(Datum) neuer Versicherungsnehmer

(Stempel und Unterschrift)

___________________________________________________________________________

Verzichtserklärung des bisherigen Betriebsinhabers (Dritter):

Mit dem obigen Zeitpunkt der Betriebsübernahme gebe ich meinen Anspruch auf Berücksichtigung des
bisherigen Schadenverlaufes meiner nachstehend aufgeführten Kraftfahrtverträge zu Gunsten des jetzigen
Betriebsinhabers auf:

_________________________________________________
meine vollständige Anschrift

_________________________________________________

_________________________________________________ ______________________________
Name und Anschrift der Gesellschaft Vers.-Schein-Nr.

______________________ ______________________________
(Datum) (Unterschrift des Dritten)

K_______________________________
Vers.-Schein-Nr.

Es sind auszufüllen und zu unterzeichnen:
Abs. I und III vom neuen Betriebsinhaber (VN)
Abs. II vom bisherigen Betriebsinhaber (Dritter)

Hinweis:

I.

II.

III.
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